
 
IV. Änderung 

der Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Windesheim vom 
05.04.2002           

 
Der Ortsgemeinderat von Windesheim hat am 15.08.2011 aufgrund des § 24 
der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 
31.01.1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28.09.2010  (GVBl. S. 280) und dem § 2 Abs. 1 des 
Kommunalabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 
175) folgende Änderungen der vorstehenden Satzung beschlossen, die 
hiermit bekanntgemacht werden: 
 

Artikel I 
 

§ 1 
 

Ziffer VI. Sonstige Gebühren 
 
Unterabschnitt b) erhält folgende Fassung: 
 
b) Abräumen einer Grabstätte mit einer Belegung  200,00  Euro 
     Abräumen eines Doppelgrabes    300,00  Euro 
     Abräumen von Kinder- und Urnengräbern   200,00  Euro  
 
Diese Gebühren sollen ab dem 01.01.2012 gelten. 
 
Ab diesem Tag sollen die Gebühren für das Abräumen einer Grabstätte mit 
dem Erwerb der Grabstätte fällig werden. 
 
Grabstätten, die vor dem 01.01.2012 erworben worden sind, zahlen nach 
Ablauf der Liegefrist die für das Abräumen ab 01.01.2012 geltenden 
Gebühren.                
 

 
Artikel II 

 
Diese Satzungsänderung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
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Claudia Kuntze 
Ortsbürgermeisterin 


